
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! „Die digitalen Medien eröffnen für Kinder und Jugendliche viele Chancen.

Gleichzeitig sind sie ständig und ortsunabhängig ansprechbar und dadurch massiven
neuartigen Risiken ausgesetzt. Der Anstieg von Cybermobbing, Grooming und se-
xualisierter Gewalt, Suchtgefährdung und Anleitung zu Selbstgefährdung im Netz
ist besorgniserregend. Zeitgemäßer Jugendmedienschutz muss den Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor gefährdenden Inhalten sicherstellen, den Schutz ihrer Per-
sönlichkeitsrechte und ihrer Daten gewährleisten und die Instrumente zur Stärkung der
Medienkompetenz weiterentwickeln. Daher werden wir einen zukunftsfähigen und ko-
härenten Rechtsrahmen – unter Berücksichtigung der kompetenzrechtlichen Zuständig-
keiten der Länder – für den Kinder- und Jugendmedienschutz im Jugendmedienschutz-
staatsvertrag und Jugendschutzgesetz schaffen.“
So steht es im Koalitionsvertrag von 2018.
Anders als ihre Eltern wachsen Kinder und Jugendliche heute von Anfang an mit dem
Internet auf. Wie eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom vom Früh-
jahr 2019 zeigt, haben drei von vier Zehnjährigen ein eigenes Smartphone, mit zwölf
Jahren sind so gut wie alle Kinder online.
Der Jugendmedienschutz aber hat mit dieser Entwicklung bei Weitem nicht Schritt
gehalten. So ist im Jugendschutzgesetz von bespielten Videokassetten die Rede, von
„Automaten zur Abgabe bespielter Bildträger“ und elektronischen Bildschirmspiel-
geräten auf „öffentlichen Verkehrsflächen“ (§ 12 JuSchG). Es ist eine Welt, die Smart-
phones und die bei Jugendlichen beliebten Plattformen von Youtube über TikTok und
Snapchat bis Instagram noch nicht kennt.
Die meisten Mütter oder Väter haben nach eigenen Angaben schon einmal mitbekom-
men, dass der Nachwuchs online schlechte Erfahrungen gemacht hat. Mehr als die Hälf-
te (55 Prozent) der Eltern berichtet in einer repräsentativen Befragung, die das Deutsche
Kinderhilfswerk veröffentlichte, von einem „übermäßigen Medienkonsum“ ihres Kindes
oder von Erfahrungen mit Kettenbriefen, Mobbing, Gewaltdarstellungen oder Pornogra-
fie. Sie wünschen sich mehr Kinderschutz im Netz.
Der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks fordert deshalb: „Wir brauchen einen
am realen Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen orientierten, ganzheitli-
chen Kinder- und Jugendmedienschutz. Dieser sollte sich den aktuellen und zukünfti-
gen Phänomenen und Technologien anpassen, für Eltern und Kinder transparent sein,
ihnen jederzeit Hilfemöglichkeiten anbieten und gleichzeitig eine altersangemessene
Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Welt nicht behindern. Eltern
brauchen ebenso wie ihre Kinder mehr Unterstützung für eine sichere und kompeten-
te Internetnutzung“. (Siehe dazu die Pressemitteilung vom 13.1.2020).
Der Gesetzgeber hat sich nun auf den Weg gemacht: Bundesfamilienministerin Fran-
ziska Giffey hat Mitte Dezember den Entwurf für ein „Jugendmedienschutzgesetz“
den anderen Bundesressorts zur Abstimmung zugeleitet. Er soll möglichst noch vor
der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden. Konkret geplant ist, dass
Anbieter, die mehr als eine Million Nutzer haben – wie TikTok, Instagram, WhatsApp
oder Snapchat – zu technischen Vorsorgemaßnahmen verpflichtet werden, damit
Kinder und Jugendliche im Netz besser vor Mobbing, sexueller Anmache und auch
Kostenfallen geschützt werden. Kommen die Anbieter dem nicht nach, sollen hohe
Bußgelder drohen.
Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ihr

Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Wiesner
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